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Beantragt wird die Beerdigung/Beisetzung der/des Verstorbenen: 

  
 ________________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname (ggf. Geburtsname) 

  
 ________________________________________________________________________________________ 
 zuletzt wohnhaft in 

  
 ________________________________________________________________________________________ 
 Geburtstag und /-ort     Todestag und /-ort   

  
 ________________________________________________________________________________________ 

Konfession  Familienstand       Verwandtschaftsverhältnis zur/zum        Pfarrer / in 
          Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigten       (wenn bekannt) 

 

Als Nutzungs- bzw. Verfügungsberechtigte/r wird eingetragen: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des Nutzungsberechtigten  PLZ           Wohnort                                Straße/Hausnummer 
 

 ohne Aufbewahrung   mit Aufbewahrung (80,00 € bis zu 3 Tagen, jeder weitere Tag 30,00 €) 
 ohne Trauerfeier   mit Trauerfeier (Nutzung der Friedhofskapelle 185,00 €) 

     mit Trauerfeier in Rendel (Nutzung dieser Friedhofskapelle 100,00 €) 
 

auf dem Friedhof im Stadtteil:     _____________________________________________ 
 

Orgel:  ja /  nein  Aushang:  ja /  nein Kondolenzständer:  ja /  nein 
 

 Beisetzung eines totgeborenen Kindes oder eines Fötus/Sammelbestattungsplatz Okarben 
 
 

Nutzungsrecht und -gebühr an einem neuen Grab: 
 

 Reihengrab bis zum 10. Lebensjahr  25 Jahre     483,00 € 
 Reihengrab ab dem 10. Lebensjahr/anonym  25 Jahre  1.087,00 €  anonym 
 Wahlgrab / pro Stelle    30 Jahre  2.174,00 € 
 Urnenreihengrab/anonym  20 Jahre     604,00 €  anonym 
 Urnenkammer pro Stelle    20 Jahre  1.123,00 € 
 Urnenwahlgrab pro Stelle         20 Jahre     846,00 € 
 Urnenrasen- / Urnenbaumgrab pro Stelle  20 Jahre  1.087,00 € 

 

     _____  Anzahl der Stellen bei einer Wahlgrabstätte bzw. der Urnenplätze             
 

 

Grabräumung: (Seit 15.01.2021 werden die Gebühren der Grabräumung wie bisher im Voraus zusammen mit 

den Bestattungsgebühren erhoben, aber im Gebührenbescheid separat aufgeführt!) 
 

 Grabräumung Reihen-/Tiefgrab (1 stellig)        289,00 € 
 Grabräumung Wahlgrab (1-stellig)         289,00 € 
 Grabräumung Wahlgrab (2-stellig)         405,00 € 
 Grabräumung Wahlgrab (3-stellig)        520,00 € 
 Grabräumung Wahlgrab (4-stellig)         636,00 € 
 Grabräumung Kindergrab        100,00 € 
 Grabräumung Urnengräber 1-2 stellig        132,00 € 
 Grabräumung Urnengräber 3-4 stellig        210,00 € 
 Grabräumung Urnengräber 5-6 stellig        289,00 € 

 

 

Verlängerung des Nutzungsrechts:                 pro Stelle und Jahr 
 

 Nutzungsrecht an einem vorhandenem Erdwahlgrab     73,00 €  
 Nutzungsrecht an einem vorhandenem Urnenwahlgrab      42,00 €  
 Nutzungsrecht an einem vorhandenem Urnenrasen-/Urnenbaumgrab    55,00 €  
 Nutzungsrecht an einer vorhandenen Urnenkammer     56,00 €  

 

      
________________________________________________________  _______________________________ 
Name, Vorname der/s Vorverstorbenen in dem vorhandenen Grab  Sterbedatum der/s Vorverstorbenen 
 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
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Bestattungsgebühren: 
 

für Verstorbene eines Kindes vor dem 10. Lebensjahr 
 

 als Erdbestattung                  300,00 € 
 
 

für Verstorbene ab dem 10. Lebensjahr 
 

 als Erdbestattung in einem Reihengrab/Wahlgrab   
 1.890,00 € 

 als Erdbestattung sarglose (muslimische) Bestattung          1.890,00 € 
 

 als Urnenbeisetzungen (alle)              300,00 € 
 als Urnenbeisetzung in einer Urnenkammer             100,00 € 

 

 

 Es wird die Leistung von______Träger/n in Anspruch genommen. (90,00 € pro Träger pauschal) 
 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Alle aufgeführten Gebühren entsprechen der aktuell gültigen Fassung der 
Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Karben (gültig ab 01.01.2026). 
 

 

Bei einer Bestattung in einer vorhandenen Grabstätte müssen die vorhandene Bepflanzung, die 
Grabaufbauten und soweit erforderlich das Grabmal unverzüglich vom Verfügungs- bzw. 
Nutzungsberechtigen entfernt werden. 
 

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich die vorstehenden Ausführungen sorgsam 
gelesen und verstanden habe. Ferner bestätige ich, dass ich die jeweils geltende Friedhofs-
ordnung der Stadt Karben hinsichtlich Erwerbes, Nutzung, Pflege und Instandhaltung der 
Grabstätte anerkenne. Jeder Wechsel in der Person des Inhabers des Verfügungs- bzw. 
Nutzungsrechts ist der Friedhofsverwaltung anzuzeigen. Die Bestattungsgebühren werden 
auf der Grundlage der jeweils gültigen Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt 
Karben erhoben. 
 

Weitere Auskünfte bei der Friedhofsverwaltung/Frau Koj (06039/481-330). 

 
_____________________                        ____________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der/s Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigten 
 

 

Nachfolgende Angaben sind bitte nur vom beauftragten Bestattungsinstitut auszufüllen: 

 
Vorgenannte Person wurde 
 
beigestellt am: ________________________________ 
 
auf dem Friedhof: ________________________________ 
 

 Trauerfeier mit  Sarg oder  Urne  erfolgt am: _______________ um __________ Uhr 
 

 Erdbestattung /  Urnenbeisetzung  erfolgt am: _______________ um __________ Uhr 
 
Bemerkungen: 
 
 

 

________________________    _________________________ 
Ort/Datum            Unterschrift/Stempel der Pietät 


